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Saarländischer Rundfunk  

AKTIVA PASSIVA

Ziffer EUR EUR Vorjahr Ziffer EUR EUR Vorjahr

EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Anstaltseigenes Kapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände Vortrag 83.944.580,66 75.759.209,65

Jahresüberschuss 3.359.859,35 8.185.371,01

87.304.440,01 83.944.580,66

Andere Gewinnrücklage 350.286,45 350.286,45

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche 

Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.417.261,00 1.123.488,00 87.654.726,46 84.294.867,11

2. Anlagen in Entwicklung 0,00 445.606,25

1.417.261,00 1.569.094,25

II. Sachanlagen B. Rückstellungen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 29.476.850,81 31.366.831,81 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

2. Technische Anlagen und Maschinen 7.592.458,00 6.167.433,00 Verpflichtungen 26.836.662,26 26.482.427,48

3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.969.152,00 2.249.900,00

4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau 15.714.459,27 11.105.386,72 2. Steuerrückstellungen 335.539,33 342.478,03

54.752.920,08 50.889.551,53

3. Sonstige Rückstellungen 24.211.245,59 24.386.163,52

III. Finanzanlagen 51.383.447,18 51.211.069,03

1. Beteiligungen 3.010.951,76 3.010.951,76

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 23.402.669,18 23.303.333,12

davon Deckungsstock EUR 18.257.000,00 C. Verbindlichkeiten

(Vorjahr EUR 16.937.000,00 )

3. Sonstige Ausleihungen 257.042,75 257.042,75 1. Erhaltene Anzahlungen 602.080,00 745.440,00

26.670.663,69 26.571.327,63

 

B. Programmvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.081.417,42 5.671.058,90

  davon mit einer Restlaufzeit

I. Hörfunk bis zu einem Jahr EUR 4.081.417,42

1. Fertige Produktionen 150.561,36 54.905,83 (Vorjahr EUR 5.671.058,90 )

II. Fernsehen

1. Fertige Produktionen 2.671.119,37 2.521.879,82

2. Unfertige Produktionen 1.272.845,43 2.322.221,85 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 20.058,41 1.461,24

3.943.964,80 4.844.101,67 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

davon mit einer Restlaufzeit

III. Geleistete Anzahlungen bis zu einem Jahr EUR 20.058,41

1. Fernsehen 2.108.441,08 1.941.696,65 (Vorjahr EUR 1.461,24 )

C. Umlaufvermögen

4. Sonstige Verbindlichkeiten 2.126.334,13 5.335.626,52

I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 155.306,87 181.101,51 davon aus Steuern EUR 1.880.264,05

(Vorjahr EUR 1.187.047,42 )

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.577.693,13 11.554.976,17

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Be- davon im Rahmen der sozialen

teiligungsverhältnis besteht 1.260.438,62 1.749.330,14 Sicherheit EUR 205.468,09

3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.213.995,40 2.456.738,76 (Vorjahr EUR 86.043,31

davon mit einer Restlaufzeit von

mehr als einem Jahr EUR 0,00

(Vorjahr EUR 1.000.000,00 )

14.052.127,15 15.761.045,07 davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr EUR 2.126.334,13

III. Wertpapiere (Vorjahr EUR 1.384.258,52 )

1. Sonstige Wertpapiere 5.000.000,00 13.000.000,00

IV. Kassenbestand, Guthaben bei 6.829.889,96 11.753.586,66

Kreditinstituten 37.789.165,76 33.557.895,03

D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.554.458,46 516.142,37 D. Rechnungsabgrenzungsposten  1.726.806,65 1.627.338,74

147.594.870,25 148.886.861,54 147.594.870,25 148.886.861,54

Bilanz zum 31. Dezember 2024

#  SR-intern-Dienstgebrauch



Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Ziffer Bezeichnung EUR EUR EUR Vorjahr

EUR

1. Rundfunkbeiträge 97.865.306,53 101.719.227,52

Anteil der Landesmedienanstalt -1.874.427,09 -2.014.024,24

Anteil DeutschlandRadio -2.861.258,42 -2.969.922,79

Anteil ZDF -24.987.617,22 -25.937.946,55

68.142.003,80 70.797.333,94

2. Erträge aus dem gesetzlichen Finanzausgleich 55.393.970,53 57.302.707,11

3. Umsatzerlöse

a) Erträge aus Kostenerstattungen 5.463.595,92 5.214.079,35

b) Sonstige Umsatzserlöse 4.276.823,60 5.374.402,81

9.740.419,52 10.588.482,16
4. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen 

Produktionen -804.481,34 -4.115.309,28

5 Sonstige betriebliche Erträge 2.572.641,80 3.777.101,84

6.  Personalaufwand

 a) Löhne und Gehälter 46.547.875,15 45.391.394,42

 b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung 8.664.413,49 8.668.137,11

 c) Aufwendungen für Altersversorgung 4.217.456,89 3.934.060,84

59.429.745,53 57.993.592,37

7.  Aufwand für bezogene Leistungen/Materialaufwand

 a) Aufwand für bezogene Leistungen

     - Urheber-, Leistungs- u. Herstellervergütungen 31.261.825,65 31.508.267,11

     - Anteil an Programmgemeinschaftsaufgaben und

       Koproduktionen 11.542.471,48 11.277.784,13

     - Produktionsbezogene Fremdleistungen 3.013.922,24 3.090.281,62

     - Sonstige Programmaufwendungen 79.133,62 79.644,30

45.897.352,99 45.955.977,16

 b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

     und für bezogene Waren 785.011,76 798.341,15

 c) Technische Leistungen für die Rundfunkversorgung 2.219.456,12 2.386.734,10

48.901.820,87 49.141.052,41

8.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen 5.536.369,14 5.247.083,29

9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen

 a) Aufwendungen für den Beitragseinzug 1.882.396,16 1.834.403,04

 b) Übrige betriebliche Aufwendungen 17.130.860,79 16.773.755,95

19.013.256,95 18.608.158,99

10. Zuwendungen an andere Rundfunkanstalten gem. Staatsvertrag 69.796,59 71.547,21

11. Erträge aus Beteiligungen 747.392,75 1.300.000,00

12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
Finanzanlagevermögens 6.244,92 6.129,09

13.  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.493.389,49 514.349,57

14.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 610.355,06 542.203,59

15.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 348.652,04 334.482,99

16.  Ergebnis nach Steuern 3.381.585,29 8.232.673,58

17.  Sonstige Steuern 21.725,94 47.302,57

 

18.  Jahresüberschuss 3.359.859,35 8.185.371,01

#  SR-intern-Dienstgebrauch
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ANHANG 

zur Bilanz zum 31.12.2024  

und Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 

 

I. RECHNUNGSLEGUNG 

Der Jahresabschluss des Saarländischen Rundfunks ist nach den Vorschriften des Handelsge-
setzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen (§ 19 Abs. 4 SR-Gesetz). 

Die Gliederung des Jahresabschlusses weicht von den gesetzlichen Vorschriften ab, wo dies zur 
Klarheit, Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit geboten ist. Im Übrigen wird ein ARD-einheit-
liches Gliederungsschema angewandt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Ge-
samtkostenverfahren aufgestellt. 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage 1) 
entsprechend den Vorschriften des § 284 Abs. 3 HGB dargestellt. 

 

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE 

Aufgrund der für den Saarländischen Rundfunk einschlägigen steuerlichen Regelungen und 
der pauschalen Ermittlung des zu versteuernden Einkommens anhand der Umsatzerlöse ent-
stehen keine latenten Steuern. 

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Positionen Rundfunkbeiträge und Erträge aus 
dem Finanzausgleich aufgrund ihres hoheitlichen Charakters und der außergewöhnlichen Be-
deutung für die Finanzierung des Saarländischen Rundfunks als gesonderte Positionen vor 
dem eingefügten Posten „Umsatzerlöse“ ausgewiesen.  

 

AKTIVA 

Anlagevermögen 

Immaterielle Vermögensgegenstände und Gegenstände des Sachanlagevermögens 

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und um plan-
mäßige lineare Abschreibungen vermindert. 

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und um 
planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Die Bewertung der Herstel-
lungskosten erfolgt zu Einzelkosten und ggf. angefallenen Gemeinkosten. Die Abschreibungen 
werden ARD-einheitlich nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirt-
schaftsgüter (bewegliche, eigenständig nutzbare Anlagengüter mit einem Nettowert zwi-
schen 250 – 1.000 €) werden einzeln über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrie-
ben.  

Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern ergeben sich aus den ARD-einheitlichen Abschrei-
bungslisten, die sich an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen 
orientieren.  

Soweit in den Anlagen im Bau und den Anlagen in Entwicklung fertiggestellte, aber noch nicht 
abgerechnete Leistungen berücksichtigt sind, werden diese mit den vertraglich festgelegten 
Preisen bewertet. 
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Finanzanlagen 

Die Beteiligungsanteile sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren bei-
zulegenden Wert bewertet.  

Die Anteile an einem Kapitalanlagefonds sind zu Anschaffungskosten bewertet (Bilanzwert); 
der Kurswert des Fonds lag am Bilanzstichtag über den Anschaffungskosten. 

Der Zugang der Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgt zum Aktivwert laut der Rückde-
ckung des Versicherers. 

Die Bewertung der sonstigen Ausleihungen erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert bzw. 
Barwert.  

 

Programmvermögen 

Im Hörfunk beschränkt sich die Aktivierung auf die Produktionen im Bereich Künstlerisches 
Wort, wie z. B. Hörspiele, Radio-Tatort und Feature, sowie Musikproduktionen (Chor- und 
Volksmusik, Jazz). Es erfolgt eine Einzelbewertung jeder Produktion zu direkten Kosten und 
anteiligen Betriebskosten.  

Nicht gesendete Fernsehproduktionen werden einzeln mit direkten Kosten und anteiligen Be-
triebskosten aktiviert und nach Erstsendung abgeschrieben. Bei wiederholbaren Produktionen 
wird nach Erstsendung ein Restwert von 10 % der ursprünglichen Kosten bilanziert und in den 
folgenden drei Jahren linear abgeschrieben.  

Aufgrund der Umstellung von SAP R3 auf SAP S4 Hana zum 01.01.2025 und den damit verbun-
denen Migrationsarbeiten, wurde bereits per 31.12.2024 die Buchungssystematik der Sport-
großveranstaltungen ARD-weit harmonisiert und umgestellt. Der Ausweis erfolgt im Jahr 2024 
nicht mehr im Programmvermögen Fernsehen (unfertige Produktionen), sondern unter der Po-
sition “geleistete Anzahlungen Programmvermögen” (213 T€). 

 

Umlaufvermögen 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden gemäß § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert bilan-
ziert. Die elektronische Lagerführung wurde im Geschäftsjahr 2024 aufgrund der bevorstehen-
den SAP-Harmonisierung aufgelöst (26 T€). 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert unter 
Beachtung des Niederstwertprinzips ausgewiesen. Dem Ausfallrisiko bei den Forderungen ge-
genüber Rundfunkteilnehmenden wurde durch eine Wertberichtigung Rechnung getragen, 
die vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice nach ARD-einheitlichen Kriterien ermittelt 
wurde. 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. 

 

PASSIVA 

Anstaltseigenes Kapital 

Das anstaltseigene Kapital wird mit dem Nennwert ausgewiesen.  

 

Andere Gewinnrücklagen  

Die Rücklage besteht aus der Bewertungsdifferenz gem. Art. 67 Abs. 1 Satz 3 EGHGB.  
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Rückstellungen 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach der projected-
unit-credit (puc) Methode gebildet. Dabei wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus 
Heubeck unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes entsprechend §253 Abs. 1 und 2 
HGB von 1,90 % zu Grunde gelegt. 

Die Ermittlung des Rechnungszinsfußes erfolgte anhand der Bekanntgabe der Diskontierungs-
zinssätze nach Maßgabe der Rückstellungsabzinsungsverordnung durch die Deutsche Bundes-
bank. Die Vereinfachungsregelung des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde in Anspruch genommen.  

Für die Dynamik der anrechenbaren Bezüge wurde für das Jahr 2025 eine Steigerung von 
4,71 %, für 2026 4,91 % und für die Jahre 2027 bis 2028 eine Steigerung von 3,64 % angenom-
men, soweit nicht einzelvertraglich abweichende Regelungen bestehen. Ab 2029 wird eine 
Steigerung von 2 % angenommen. Für Renten mit Anpassung nach der x-1-Regel wurde jeweils 
1 Prozentpunkt weniger berücksichtigt. Für die Berücksichtigung der Fluktuation wurden al-
ters- und geschlechtsabhängige Fluktuationswahrscheinlichkeiten angesetzt. 

Die anteiligen Pensions-Rückstellungen für Mitarbeitende selbständiger und unselbständiger 
Gemeinschaftseinrichtungen (GSEA) wurden von den jeweils federführenden Rundfunkanstal-
ten mitgeteilt und basieren auf von diesen Anstalten beauftragten Gutachten. Die auf den SR 
entfallenden Anteile an den zu bilanzierenden Rückstellungen sowie deren Entwicklung im 
Zeitablauf wurden von den federführenden Anstalten mitgeteilt und in den Jahresabschluss 
übernommen. Die Einhaltung der handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften ist bei den 
rechtlich selbständigen Einrichtungen, analog zum SR, der jährlichen Jahresabschlussprüfung 
unterworfen; bei den rechtlich nicht selbständigen Gemeinschaftseinrichtungen unterliegen 
sie den Regularien der jeweils federführenden Anstalt. Ein eigenständiges Prüfrecht des SR ge-
genüber den federführenden Anstalten besteht nicht.  

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen decken alle bestehenden bzw. erkennbaren Risiken 
ab, soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, und werden in Höhe 
des notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung von zukünftigen Preis- und Kos-
tensteigerungen gebildet. Bei Rückstellungen, deren Restlaufzeit länger als ein Jahr ist, wurde 
eine Abzinsung gem. § 253 Abs. 2 HGB vorgenommen.  

Bei den unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Rückstellungen für Mehrarbeit 
wurde von einem Gehaltstrend für das Jahr 2025 von 4,71 %, für 2026 von 1,23 % und für die 
Jahre 2027 bis 2028 von 3,64 % ausgegangen.  Ab 2029 wird eine Steigerung von 2,0 % ange-
nommen. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung wurde für einen Zeitraum von fünf bis 
zehn Jahren angenommen. 

Die ebenfalls unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen aus Jubilä-
umszusagen werden analog den für Pensionsrückstellungen angewandten Grundsätzen be-
wertet.  

Bei der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen, die ebenfalls unter den sonstigen Rück-
stellungen ausgewiesen wird, wurde der Wert auf der Grundlage der bereits abgeschlossenen 
Verträge sowie unter Beachtung des vorgesehenen Umfangs weiterer Altersteilzeitvereinba-
rungen ermittelt. Berücksichtigt wurde dabei folgender Entgelttrend: 2025: 4,71 %, 2026: 4,91 
%, 2027 bis 2028: 3,64 % p.a. und ab 2029: 2 % p.a.  mit einer Abzinsung von 1,50 % auf Basis 
einer durchschnittlichen Restlaufzeit von zwei Jahren. Die Berechnung wurde auf Basis aller 
zum Bilanzstichtag vorliegenden Verträge und der gestellten Anträge personenbezogen ermit-
telt.  

 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert; Verbindlichkeiten in auslän-
discher Währung waren am Bilanzstichtag in Höhe von 3 CHF (Vorjahr: keine) vorhanden. 
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Rechnungsabgrenzungsposten 

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen ausgewiesen, soweit 
sie Aufwand bzw. Ertrag für die Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.  

 
 
III. ERLÄUTERUNGEN 

1. Bilanz 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der Abschreibungen des Ge-
schäftsjahres ist im Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) entsprechend den Vorschriften des 
§ 284 Abs. 3 HGB dargestellt.  

Weitere Angaben zu Beteiligungsunternehmen nach § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB sind in der Anlage 
2 zum Anhang enthalten.  

Der Saarländische Rundfunk investiert gemeinsam mit dem Südwestrundfunk und der ARTE 
Deutschland TV GmbH im Spezialfonds „631 AllianzGI-Fonds SRP“.  

Das Sondervermögen dieses Spezialfonds im Sinne des § 92 Kapitalanlagegesetzbuch dient 
überwiegend als Deckungsstock zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen (18.257.000 €) 
des Saarländischen Rundfunks. 

Der Deckungsstock bildet ein Sondervermögen bei der Fondsgesellschaft, das im Fall einer In-
solvenz der Gesellschaft nicht in die Insolvenzmasse eingeht, sondern im Eigentum der Fonds-
inhaber bleibt.  

In Abstimmung mit den übrigen Fondsanteilsinhabenden wurde ein dynamisches Wertsiche-
rungskonzept für den Fonds vereinbart, das die Kurs- und Ausfallrisiken begrenzt. Es erlaubt 
dem Fondsmanagement zur Kurssicherung - aber auch zur Nutzung von Kurspotenzialen - Um-
schichtungen aus bzw. in die Aktienanlagen, die zu Abweichungen von der Anlagestruktur der 
vereinbarten Renditebenchmark führen können. 

Zum 31. Dezember 2024 betrug das Fondsvolumen 50.711.034 € (Kurswert). Von den insge-
samt 674.779 Anteilen werden 336.609 Anteile (49,88 %) seitens des SR gehalten. 
 
Der Kurswert des Fondsanteil des SR lag am 31. Dezember 2024 mit 25.296.166 € um 
4.500.393 € über dem Bilanzwert von 20.795.773 €.  
 
Der Kurs betrug am 31. Dezember 2024 je Anteil 75,15 €. Der Bilanzwert je Anteil lag per 
31. Dezember 2024 bei 61,78 €, so dass je Anteil eine Kursreserve von 13,37 € (21,64 %) be-
stand. 

Im Fonds-Geschäftsjahr 2023/2024 wurde keine Ausschüttung vorgenommen.  

 

Forderungen 

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen 
in Höhe von 380 T€ (VJ: 1.171 T€) sonstige Vermögensgegenstände und in Höhe von 880 T€ 
(VJ: 578 T€) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.  

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.  
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Anstaltseigenes Kapital 

Das anstaltseigene Kapital erhöht sich um den Jahresüberschuss: 

    T€ 

 Stand 01.01.2024  84.295 

 Jahresüberschuss    3.360 

 Stand 31.12.2024   87.655 

 

Rückstellungen 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen enthalten: 

 2024  2023  

 T€  T€  

Pensionsverpflichtungen für aktive und ehemalige SR-
Mitarbeitende 

23.381 
 

22.884  

Anteilige Pensionsverpflichtungen für aktive und ehe-
malige Mitarbeitende von Gemeinschaftseinrichtun-
gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 

3.456 
 

3.598  

 26.837  26.482  

 

 

Seit 2015 wendet der SR für die Bewertung der Pensionsverpflichtungen aktiver und ehemali-
ger SR-Mitarbeitenden die Neuregelung des §253 Abs. 1 und 2 HGB an, so dass der Rechnungs-
zins auf dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre beruht. Durch 
diese Bewertung ist im Jahr 2024 ein negativer Unterschiedsbetrag zur bisher vorgeschriebe-
nen Verwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen sieben Jahre in 
Höhe von –171 T€ entstanden.  

Aus der Umstellung der Pensionsrückstellungen im Rahmen des BilMoG zum 1. Januar 2010 
ergab sich ein Zuführungsbetrag in Höhe von 2.149 T€. Der SR macht von dem Wahlrecht des 
Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB Gebrauch und verteilt den Aufwand aus der Umstellung linear 
über einen Zeitraum von 15 Jahren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden 140 T€ als Aufwand aus 
der Bewertungsdifferenz gem. Art. 67 Abs. 1 EGHGB erfasst.  

Zum Abschlussstichtag beläuft sich die Unterdeckung bei den Pensionsrückstellungen somit 
auf 2 T€.  

Die Steuerrückstellung in Höhe von 336 T€ deckt die bestehenden bzw. erkennbaren Risiken 
ab. 

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 24.211T€ (VJ: 24.386 T€) beinhalten insbesondere 
Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit ( 8.242 T€; VJ: 8.312 T€), Personal- und Struktur-
maßnahmen ( 6.628 T€; VJ: 6.584 T€), ausstehende Rechnungen ( 2.291 T€; VJ: 2.342T€), Pen-
sionsrückstellungen für aktive und ehemalige Mitarbeitende  von Gemeinschaftseinrichtun-
gen mit eigener Rechtspersönlichkeit ( 1.880 T€; VJ: 1.887 T€) und Instandsetzungen ( 1.602 
T€; VJ: 1.670 T€).  
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Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber 
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, haben in vollem Umfang eine 
Restlaufzeit von einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich in Summe auf 
2.126 T€ und weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, 
betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 

 

 Gewinn- und Verlustrechnung 

 

In den Einnahmen aus Betrieben gewerblicher Art sind die Einnahmen aus Verwertungserlö-
sen, Senderstandortmitbenutzung, Sponsoring und Mieten enthalten. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält   385 T€ (VJ: 577 T€) an Aufwendungen so-
wie   1.118 T€ (VJ: 2.195 T€) an Erträgen aus perioden- und betriebsfremden Vorgängen. Von 
den periodenfremden Aufwendungen betreffen 44 T€ (VJ: 104 T€) Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag, bei den Erträgen betreffen 2 T€ (VJ: 42 T€) Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag. 

In den Zinsaufwendungen sind 614 T€ (VJ: 538 T€) aus der Abzinsung von Rückstellungen ent-
halten.  

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen vorwiegend Versicherungen, Unter-
halts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten, Marketingaufwendungen sowie Rechts- und 
Beratungskosten.  

In den übrigen betrieblichen Aufwendungen sind die Zuführungsbeträge gem. Art. 67 Abs. 1 
Satz 1 EGHGB von jeweils 1/15 im Gesamtwert von 153 T€ (VJ: 154 T€) enthalten. Diese Be-
träge betreffen mit 141 T€ (VJ: 142 T€) Pensionsrückstellungen und mit 12 T€  
(VJ: 12 T€) sonstige Rückstellungen.  

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind saldiert mit einer Steuerumlage an die Wer-
befunk Saar GmbH (WFS) in Höhe von 342 T€ (VJ: 339 T€).  

 

IV. EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG 

Soweit Ereignisse nach dem Stichtag zu berichten sind, wird im Abschnitt 5 des Lageberichts 
zum Jahresabschluss des Saarländischen Rundfunks darauf eingegangen. 
 
 

V. SONSTIGE ANGABEN 

Von den nicht zu bilanzierenden Verpflichtungen ergaben sich aus schwebenden Geschäften, 
bei denen Leistungen und Gegenleistungen erst nach dem Bilanzstichtag erbracht werden, 
Verpflichtungen in Höhe von 16.783 T€ (VJ: 20.043 T€). Aus Miet- und Leasingverträgen, die 
überwiegend EDV-Hard- und Software einschließlich Wartung betreffen, ergaben sich Ver-
pflichtungen in Höhe von 3.566 T€ (VJ: 3.080 T€).  

Der Saarländische Rundfunk ist Mitglied in der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des 
Saarlandes (RZVK). Die Zusatzversorgungskassen haben die Aufgabe, den Beschäftigten ihrer 
Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu 
gewähren. 
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Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
(BetrVAG) steht der SR für die Erfüllung der zugesagten Leistung ein (Subsidiärhaftung im Rah-
men einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung).  

Im Geschäftsjahr 2024 betrug der Umlagesatz bei der RZVK des Saarlandes 6,75 % des zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelts; daneben wurde ein Sanierungsgeld von 1,07 % erhoben. 

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug im Berichtsjahr 45.324 T€ (VJ: 44.385 T€). 

Der zuständige Aktuar der ZVK hat der RZVK bestätigt, dass die dauernde Erfüllbarkeit der Ver-
pflichtungen nicht gefährdet1 ist, so dass das Risiko einer Inanspruchnahme aus mittelbaren 
Versorgungsverpflichtungen aufgrund des Finanzierungsmechanismus der RZVK als gering 
angesehen werden kann. 

Des Weiteren ist der Saarländische Rundfunk Mitglied der Pensionskasse für freie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der deutschen Rundfunkanstalten VVaG (PK). Die PK ist eine Versor-
gungseinrichtung der freien Mitarbeitenden der deutschen Rundfunkanstalten und hat den 
Zweck, Versorgungsleistungen nach Maßgabe der Satzung und der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen (AVB) zu gewähren. Nach § 1 Abs. 1. S. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG), steht der Saarländische Rundfunk für die sich nach 
Maßgabe der Satzung und AVB der PK ergebenden Leistungen ein (Subsidiärhaftung im Rah-
men einer mittelbaren Versorgungsverpflichtung), soweit diese Leistungen durch die Arbeit-
geber finanziert sind. Der Umlagesatz beträgt 4 %. Die umlagepflichtigen Honorare betrugen 
in 2024 12.346 T€ (VJ: 11.711T€).  

Nach Einschätzung der Pensionskasse Rundfunk wird diese aufgrund ihrer Bewertung der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage ihren Auftrag auch in Zukunft erfüllen können.2 Trotz des 
weiterhin anhaltenden Krieges in der Ukraine sowie des Nahostkonflikts und weiterer umwelt-
politischer und wirtschaftlicher Themen, konnte die stabile Finanzierungssituation der Pensi-
onskasse Rundfunk weiter ausgebaut werden.3 Die Entwicklungen am Kapitalmarkt konnten 
aufgrund der stabilen Finanzierungssituation, der hohen Portfoliodiversifikation sowie der 
vorhandenen Sicherungskonzepte bisher gut verkraftet werden. 4Von daher wird das Risiko ei-
ner Inanspruchnahme auch aus den dortigen Versorgungsverpflichtungen als gering angese-
hen. 

Im Geschäftsjahr 2024 waren im Durchschnitt 524 (VJ: 528) Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, aufgeteilt auf die folgenden Bereiche, beschäftigt: 

 Aufteilung der besetzten Planstellen nach Bereichen 2024  2023 

 Intendanz 27  26 

 Programmdirektion 359  361 

 Verwaltungs- und Betriebsdirektion 134  138 

 Personalrat 3  3 

Frauenbeauftragte 1  1 

  524  528 

 
Bei den obenstehenden Personalzahlen sind Teilzeitstellen jeweils auf Vollzeitäquivalente um-
gerechnet. Darüber hinaus waren im Jahr 2024 durchschnittlich 18 (VJ: 21) Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ohne Planstellen und durchschnittlich 211 (VJ: 207) 12a Mitarbeitende 
beim SR beschäftigt. 

  

 
1 Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes, Geschäftsbericht 2023, S. 18 
2 Pensionskasse Rundfunk VVaG, Jahresabschluss 2023, Lagebericht S.17 
3 Pensionskasse Rundfunk VVaG, Jahresabschluss 2023, Lagebericht S.17 
4 Pensionskasse Rundfunk VVaG, Jahresabschluss 2023, Lagebericht S.23 
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Organe der Anstalt sind (vgl. Anlage 3 zum Anhang): 

Rundfunkrat (35 Mitglieder per 30.06.2024, 28 Mitglieder per 31.12.2024)    

Verwaltungsrat (8 Mitglieder im Jahr 2024) 

Intendant 

Direktorium  

 
Sitzungsgelder wurden 2024 insgesamt in Höhe von 10 T€ an Mitglieder des Verwaltungsrats 
und  
42 T€ an Mitglieder des Rundfunkrats gezahlt. 

Die Honorare für die Abschlussprüfung betragen 46 T€. Die Angabe erfolgt zu Nettowerten. 

2024 wurden mit nahestehenden Unternehmen nur Geschäfte zu marktüblichen Bedingun-
gen vorgenommen. 

 
 

VI. BEZÜGE DER GESCHÄFTSLEITUNG UND VERGÜTUNGSSTRUKTUREN IM JAHR 2024 

Alle ausgewiesenen Beträge sind auf volle Euro aufgerundet 
 
A. Geschäftsleitung (Intendant, Direktoren und Justitiarin) 
 
1. Vergütung  
 

Saarländischer Rundfunk 2024: 
 

Name und Funktion  Jahresbezüge 
Aufwands-
entschädi-
gung 1 

Sachbezüge 2  Summe  

Martin Grasmück  
Intendant 

245.000 €   1.801 € 246.801 € 

Lutz Semmelrogge  
Programmdirektor 

186.000 €     186.000 € 

Dr. Alfred Schmitz Verwal-
tungs- und Betriebsdirektor 
(bis 31.05.24) 

  75.750 €        75.750 € 

Martin Stephan, Verwal-
tungs- und Betriebsdirektor 
(ab 01.06.24) 

                99.167 €       99.167 € 

Sonnia Wüst  
Justitiarin 

156.000 €     156.000 € 

    
   1 Aufwandentschädigung = entfällt 

2 Sachbezüge = Ausweis des geldwerten Vorteils des privat zu versteuernden Dienstwagens 
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Sonstige Leistungen: 
 

• Intendant, Direktoren und Justitiarin haben Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall für bis zu 26 Wochen, im Anschluss auf Krankengeldzuschuss bis einschließlich 
der 52. Krankheitswoche. Außerdem besteht Anspruch auf vermögenswirksame Leistun-
gen und Sterbegeld. 

• Die Direktoren und die Justitiarin haben Anspruch auf die tarifliche Erlösbeteiligung, die 
in Abständen von zwei Jahren ausgezahlt wird (2024: 485 €/Person)  

• Keine erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile 

 

2. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind 

 

• Für den Fall des Dienstverzichtes seitens der Anstalt:  

keine 

• Für den Fall des Dienstverzichtes seitens der genannten Personen, je nach Vertragskons-
tellation: 

keine 

• Für den Fall der dauernden Dienstunfähigkeit:   

Bei voller Erwerbsminderungsrente je nach Ausgestaltung der Versorgungszusage ent-
weder Versorgungsrente oder Erwerbsminderungsrente entsprechend dem Tarif der 
Baden-Badener Pensionskasse sowie der Satzung der Zusatzversorgungskasse des Saar-
landes 

• Für den Fall der Gewährung von Versorgungsleistungen:  

keine 

• Für den Fall des Todes:  

Volle Dienstbezüge für den Sterbemonat, Sterbegeld in Höhe der Dienstbezüge für die 
Dauer von drei auf den Sterbemonat folgenden Kalendermonaten für die Hinterbliebe-
nen. Je nach Ausgestaltung der Versorgungszusage entweder Hinterbliebenenrente in 
entsprechender Anwendung des Versorgungstarifvertrages der ARD oder Hinterbliebe-
nenrente entsprechend dem Tarif der Baden-Badener Pensionskasse sowie der Satzung 
der Zusatzversorgungskasse des Saarlandes 

 

3. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind 

 
In der ARD gibt es eine betriebliche Altersversorgung mit vier verschiedenen Versorgungs-
systemen für die Festangestellten, wovon zwei mittlerweile geschlossen sind. 
 
- Die alte Gesamtversorgung (bis 1997) war anstaltsindividuell geregelt. Sie gilt für Be-

schäftigte, die vor 30 Jahren und länger eingestellt wurden. Deren Altersversorgung 
entspricht in etwa der damaligen im öffentlichen Dienst (Beamtenversorgung). Die 
Gesamtversorgungen berechnen die Betriebsrente unter Anrechnung der gesetzli-
chen Rente oder vergleichbarer Rentenleistungen bis zu einer bestimmten Ober-
grenze. Diese Grenzwerte waren aufgrund der jeweiligen tarifvertraglichen Vorschrif-
ten bzw. Dienstvereinbarungen in den ARD-Rundfunkanstalten, der DW und dem DLR 
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aber unterschiedlich. Abweichend davon wurden beim BR Pensionszusagen in Anleh-
nung an die Versorgungsregelungen für bayerische Beamte (ebenfalls unter Anrech-
nung der gesetzlichen Rente oder vergleichbarer Rentenleistungen) erteilt. 
 

- Der Versorgungstarifvertrag (VTV) (bis 2016) gilt für Beschäftigte, die ab 1997 ange-
stellt wurden. Deren Altersversorgung entspricht in etwa derjenigen der Angestellten 
des öffentlichen Dienstes. Mit Gründung einer Pensionskasse wurde der Versor-
gungstarifvertrag (VTV) als ARD-einheitliches neues Versorgungssystem eingeführt 
und gleichzeitig die alte Gesamtversorgung für alle neuen Beschäftigten geschlossen.   

 
- Beitragstarifvertrag Altersversorgung (BTVA, aktuell). Ab 2017 gilt für alle neuen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der neue Beitragsorientierte Tarifvertrag (BTVA), bei 
dem das Versorgungsniveau noch einmal deutlich, aber für die Beschäftigten verträg-
lich, abgesenkt wurde. Anders als beim VTV ist im BTVA nicht mehr das letzte Einkom-
men vor dem Renteneintritt maßgeblich, sondern der Einkommensverlauf während 
der Dienstzeit. Zudem entwickeln sich die Renten ausschließlich auf Basis von Über-
schüssen, die die Baden-Badener Pensionskasse, also der Rückversicherer für die Pen-
sionsleistungen, erwirtschaftet. Durch die Einführung dieses Versorgungssystems 
wird die ARD bis 2024 um ca. 1,2 Mrd. € entlastet. 

- Festangestellte des Saarländischen Rundfunks, die seit 1967 eingestellt wurden, neh-
men über die Zusatzversorgungskasse des Saarlandes an der betrieblichen Altersver-
sorgung des öffentlichen Dienstes teil (VBL/ZVK).  

 

Ausweis des Barwerts für Intendant, Direktoren und Justitiarin, abhängig von der jeweils zu-
treffenden Versorgung:  

 
Saarländischer Rundfunk 2024:  
 
Geschäftsleitungsmitglieder mit Gesamtversorgungszusage 

Name und Funktion Barwert (handelsrecht-
licher Verpflichtungs-
wert) zum Stichtag 
31.12.2024 

Zuführung für das Jahr 
2024 

Semmelrogge, Lutz 
3.100.862 €  

 
303.092 €  

Dr. Schmitz, Alfred 
2.191.281 € 

 
14.883 € 

 
Geschäftsleitungsmitglieder mit Zusage nach dem ARD-Versorgungstarifvertrag (VTV) 

Name und Funktion Barwert (handelsrecht-
licher Verpflichtungs-
wert) zum Stichtag 
31.12.2024 

Zuführung für das Jahr 
2024 

Stephan, Martin 375.767 € 11.416 €* 

* Prämienzahlungen 2024 
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Geschäftsleitungsmitglieder mit Beitragszusagen 

Name und Funktion Wert der Rückstellung 
zum Stichtag 
31.12.2024** 

Beiträge im Jahr 2024*** 

Grasmück, Martin 2.116.775 € 112.667 € 

Wüst, Sonnia 787.961 € 12.489 € 

** Einschließlich rechnerischem Barwert Zusatzversorgungskasse des Saarlands 
*** Einschließlich Arbeitgeberumlage Zusatzversorgungskasse des Saarlands 

 

4. Während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen 

Keine 

5. Leistungen, die einer der genannten Personen, die ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjah-
res beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres ge-
währt worden sind  

entfällt 

6. Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten bei Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften gewährt worden sind 

Keine 

7. Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche Nebentätigkeiten gewährt worden 
sind; dies gilt nicht für Nebentätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der Haupttätig-
keit stehen und wenn die Höhe der jeweils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 1.000 
Euro pro Monat nicht übersteigt 

Keine 
 

8. weitere außertariflich Beschäftigte  

Saarländischer Rundfunk 2024:  
 

Richtwerte der Grundvergütung: 

1. Stufe 10.800 € 

2. Stufe 11.273 € 

3. Stufe 11.740 € 

4. Stufe 12.217 € 
 

Abweichungen gegenüber diesen Sätzen in Einzelfällen nach Einzelvereinbarung möglich. 

Gewichteter Durchschnitt (31.12.2024): 11.258 € 
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Sonstige Leistungen:  
 

• Die Beschäftigten haben Anspruch auf Krankengeldzuschuss bis einschließlich der 52. 
Krankheitswoche, den tariflichen Kinderzuschlag, die tarifliche Sonderzahlung, ver-
mögenswirksame Leistungen, Sterbegeld sowie auf die tarifliche Erlösbeteiligung, die 
in Abständen von zwei Jahren ausgezahlt wird (2024: 485 €/Person)  

• Keine erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile 
 

 
 

B. Tarifangestellte 
 

Saarländischer Rundfunk Vergütungstabelle (Stand 31.12.2024)  
 

 
Erläuterung der Vergütungsstruktur/-systematik 
 
Für ausgewählte Berufsgruppen stellt sich die Vergütungsspanne wie folgt dar: 
Redakteur/in VG 8 bis 12 
Kameramann/frau VG 7 bis 11 
Grafiker/in / Designer/in VG 7 bis 9 
Ingenieur/in VG 8 bis 11 
Cutter/in VG 4 bis 7 
Sekretär/in / Sachbearbeitung VG 4 bis 7 

  
 

 

Saarbrücken, 24. Juni 2025 

gez. 

Martin Grasmück 

Intendant 



Saarländischer Rundfunk
Anlage 1 zum Anhang

Anschaffungs- und Herstellungskosten Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwert

kumulierte

kumulierte Abschreibungen Abschreibungen kumulierte

Position Stand 01.01. Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand 31.12. Abschreibungen des lfd. Jahres auf Abgänge/Umb. Abschreibungen Stand 31.12. Vorjahr
+ ./.  + / ./. Stand 01.01.  +  ./. Stand 31.12.

1 2 3 4 5 (1-4) 6 7 8 9 (6-8) 10 (5 ./.9) 11 (1 ./. 6)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie  Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten

13.427.551,97 628.436,33 422,74 474.943,51 14.530.509,07 12.304.063,97 809.606,84 422,74 13.113.248,07 1.417.261,00 1.123.488,00

2. Anlagen in Entwicklung 445.606,25 0,00 0,00 -445.606,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.606,25

13.873.158,22 628.436,33 422,74 29.337,26 14.530.509,07 12.304.063,97 809.606,84 422,74 13.113.248,07 1.417.261,00 1.569.094,25

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 
und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken

75.657.641,33 0,00 0,00 0,00 75.657.641,33 44.290.809,52 1.889.981,00 0,00 46.180.790,52 29.476.850,81 31.366.831,81

2. Technische Anlagen und Maschinen 64.144.723,07 2.425.458,62 1.612.414,52 1.170.119,63 66.127.886,80 57.977.290,07 2.166.770,25 1.608.631,52 58.535.428,80 7.592.458,00 6.167.433,00

3.
Andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung

15.918.187,74 382.073,72 406.969,84 10.123,33 15.903.414,95 13.668.287,74 670.011,05 404.035,84 13.934.262,95 1.969.152,00 2.249.900,00

4. Geleistete Anzahlungen und 
Anlagen im Bau

11.105.386,72 5.818.652,77 0,00 -1.209.580,22 15.714.459,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15.714.459,27 11.105.386,72

166.825.938,86 8.626.185,11 2.019.384,36 -29.337,26 173.403.402,35 115.936.387,33 4.726.762,30 2.012.667,36 118.650.482,27 54.752.920,08 50.889.551,53

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 3.053.269,14 0,00 0,00 0,00 3.053.269,14 42.317,38 0,00 0,00 42.317,38 3.010.951,76 3.010.951,76

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 23.303.333,12 99.336,06 0,00 0,00 23.402.669,18 0,00 0,00 0,00 0,00 23.402.669,18 23.303.333,12

3. Sonstige Ausleihungen 473.498,14 0,00 0,00 0,00 473.498,14 216.455,39 0,00 0,00 216.455,39 257.042,75 257.042,75

26.830.100,40 99.336,06 0,00 0,00 26.929.436,46 258.772,77 0,00 0,00 258.772,77 26.670.663,69 26.571.327,63

207.529.197,48 9.353.957,50 2.019.807,10 0,00 214.863.347,88 128.499.224,07 5.536.369,14 2.013.090,10 132.022.503,11 82.840.844,77 79.029.973,41

Entwicklung des Anlagevermögens 2024



Anlage 2 zum Anhang

Anteilsbesitz des Saarländischen Rundfunks an Unternehmen, an denen er mindestens 

zu einem Fünftel beteiligt ist (§ 285 Nr. 11 HGB)

gesamtes 

Name und Sitz der Gesellschaft Eigenkapital

T€ % T€ T€

Unmittelbare Beteiligungen

Werbefunk Saar GmbH, Saarbrücken 2.560,0 100,00% 6.721,0 1.293,0 1) 

RADIO SALÜ - Euro-Radio Saar GmbH,

Saarbrücken 200,0 20,00% 2.722,1 -765,9 2)

Mittelbare Beteiligungen

Beteiligung von WFS

Globe tv Film- und 

Fernsehproduktionsgesellschaft m.b.H

Saarbrücken 100,0 100,00% 1.178,0 417,7 1)

 1 = Stand 31.12.2024

 2 = Stand 31.12.2023

vom SR gehaltene Anteile Ergebnis des

am gezeichneten Kapital Geschäftsjahres



Anlage 3 zum Anhang

Stand 31.12.2024

Organmitglieder des Saarländischen Rundfunks nach § 285 Nr. 10 HGB

Mitglieder des Rundfunkrates

bis 30.6.2024: ab 1.7.2024:

Gisela Rink, Vorsitzende Dr. Thomas Jakobs, Vorsitzender

Thorsten Schmidt, stellv. Vorsitzender Elke Ferner, stellv. Vorsitzende

Christine Streichert-Clivot Sascha Haas

Dagmar Heib Frank Wagner

Petra Berg Josef Dörr

Josef Dörr (auch folgende Amtszeit) Fabienne Wolfanger

Mars di Bartolomeo Sabine Meier

Dr. Wolfgang Bach Veronika Kabis

Dr. Thomas Jakobs (auch folgende Amtszeit) Ricarda Kunger

Ricarda Kunger (auch folgende Amtszeit) Halil Urhan

Kiymet Kirtas Claude Haagen

Prof. Wolfgang Mayer Christian Groß

bis 31.3.2024 Margit Jungmann Johannes Kopkow

Lisa Brausch Prof. Dr. Ludger Santen

Julia Mole (auch folgende Amtszeit) Ulrike Heidenreich

Tina Wagner Anna-Maria Lang

Christine Unrath Eva Zimmer

Eva Groterath Rita Monz

Ewald Linn Julia Mole

Dr. Eckard Rolshoven Christian Motsch

Martin Schlechter (auch folgende Amtszeit) Petra Krenn

Heike Cloß Martin Schlechter

Bernd Reis Hasso Müller-Kittnau

Richard Schreiner Frederike Potthoff

Thomas Müller (auch folgende Amtszeit) Clemens Lindemann

Ralf Dewald Jörg Aumann

Anna-Maria Lang (auch folgende Amtszeit) Peter Jacob

Clemens Lindemann (auch folgende Amtszeit) Thomas Müller

Bernward Hellmanns

Armin Lang

Wolfgang Krause

Gabriele Gander

Hasso Müller-Kittnau (auch folgende Amtszeit)

Hermann Scharf

Eugen Roth
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Anlage 3 zum Anhang

Stand 31.12.2024

Organmitglieder des Saarländischen Rundfunks nach § 285 Nr. 10 HGB

Mitglieder des Verwaltungsrates

Michael Burkert, Vorsitzender

bis 31.3.2024 Karl Rauber, stellv. Vorsitzender

Tina Jacoby, ab 1.4.2024 stellv. Vorsitzende

Joachim Rippel

Thorsten Bischoff

Volker Giersch

bis 31.3.2024 Bettina Altesleben, ab 1.4.2024 Margit Jungmann

bis 30.6.2024 Gisela Rink, ab 1.7.2024 Dr. Thomas Jakobs Vorsitzender RR

Moschgan Ebrahimi Vorsitzende Personalrat SR

Intendant

Martin Grasmück

Direktorium

Martin Grasmück Intendant

Lutz Semmelrogge Programmdirektor

bis 30.5.2024 Dr. Alfred Schmitz, ab 1.6.2024 Martin Stephan Verwaltungs- und

Betriebsdirektor



 

 



 Ausschnitte der Geschichte aus 100 Jahren Radio 
in Deutschland. Schwerpunkt sind dabei saarländische und großregionale Besonderheiten.



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 




	Bilanz
	GuV
	Anhang
	Lagebericht



